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 Veröffentlicht am 31.08.1988

Norm

AZG §5 Abs11

Rechtssatz

Ist bezüglich der Überstunden der Anspruch durch Fristablauf erloschen (Verfallsbestimmung), so sind diese

Überstunden dennoch bei Ermittlung der Höhe der Abfertigung zu berücksichtigen, wenn sie in dem Zeitraum lagen,

der für die Berechnung der Abfertigung maßgeblich ist.
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